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Henning Sievert

Der Schutzvertrag von Raqqa und die
Verlautbarung von Mosul. Ein Beitrag zur
Diskussion über den „Islamischen Staat im
Irak und in Syrien"

Abstract: This contribution examines two documents issued by the terrorist
organisation known as the 'Islamic State in Iraq and Syria' (IS) regarding the

status and treatment of non-Muslims, namely the protection treaty with the
Christians of Raqqa and the ultimatum to the Christians of Mosul. As IS' claim
to represent true Islam should be judged by the way in which they relate to
Islamic tradition, the documents' texts are presented with a commentary and
translation. Both documents arbitrarily combine elements from authoritative
texts with twenty first-century attitudes, disregarding more than a thousand

years of Islamic scholarship. The Raqqa treaty, in particular, is part of the

organisation's professional public relations policy.
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1 Einleitung

Im Februar 2014 veröffentlichte die Führung des sogenannten Islamischen Staates

in Irak und in Syrien (ad-Dawlä al-Islämiyya fi l-'Iräq wa-Biläd as-Sämf ein

1 Das arabische Akronym lautet dä'is (o^)- Über Geschichte und Ideologie dieser Terrormiliz bis

2011 informiert ausführlich die Monographie von Günther 2014. Anlässlich der Eroberung Mosuls

änderte die Gruppe zum Ramadan 1435 (Juni 2014) ihren bereits mehrfach geänderten Namen in
„Islamischer Staat". Damit bringt sie nach Ansicht von Volker Perthes einen Anspruch auf
Staatlichkeit und die Absicht zur weiteren Expansion über den Irak und die Levante hinaus zum
Ausdruck (Perthes 2014). Zum 1. Ramadan 1435/29. Juni 2014 feierte die Propagandazeitschrift
des IS die mit einigem Aufwand inszenierte Neubegründung des Kalifats (Dabiq 1435/2014: 7); s.

dazu Schulze 2014a: 49. Die Ausrufung eines Islamischen Staates Irak (Dawlat al-'Iräq al-Islämiyya)

unter Führung eines amir al-mu'minin war jedoch bereits 2006 erfolgt (Günther 2014:192-194).
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Dokument, das sie als „Schutzvertrag" ('ahd amäri) für die Christen von Raqqa

bezeichnete. Dieses Dokument (Abb. 1) wurde rasch in den arabischen Medien
verbreitet2 und fand internationale Aufmerksamkeit.

Der Schutzvertrag und die daran anschliessende, wesenüich kürzere Erklärung
mit Bezug auf Mosul im Juli 2014 (Abb. 2) sollen hier in knapper Form dargestellt
werden. Zwar lässt sich das Handeln der terroristischen Miliz „Islamischer Staat"

(IS) allein auf Grundlage ihrer ideologischen und propagandistischen Äusserungen

nicht erklären, aber die vom IS selbst lancierte und von der internationalen
Öffentlichkeit multiplizierte Medienpräsenz trägt massgeblich zu dessen Erfolg
bei, indem sie seinen Anhängern symbolische Identifikationsmöglichkeiten bieten

und seine Gegner einschüchtern soll.

Neben der martialischen Selbstinszenierung kommt dabei dem Bezug auf eine

salafistische Islam-Interpretation eine Schlüsselfunktion zu, die den Kampf für
den „wahren" Islam und gegen imperialistische bzw. ungläubige Tyrannei fordert.
Beobachter stehen damit anscheinend vor der Wahl, diese Selbstinszenierung
entweder als Perversion und Missbrauch zu verurteilen oder aber als genuine,
wenn auch extreme Erscheinungsform des Islams zu betrachten - eine Ansicht,
die Vereinfacher im Westen nur zu gerne übernehmen. Diese letztlich von Muslimen

zu treffende Beurteilung beruht darauf, wie der IS die religiöse Überlieferung
des Islams deutet und umsetzt.

Mittlerweile liegt zu dieser Frage eine Anzahl von Stellungnahmen islamischer

Gelehrter vor. An dieser Stelle sei lediglich auf die ausführliche Beurteilung
nach etablierten Massstäben der islamischen Auslegungs- und Rechtswissenschaft

im „Offenen Brief" verwiesen, den eine internationale Gruppe von 126 'ulamä' im
September 2014 an Führung, Kämpfer und Anhänger des „Islamischen Staates"
richtete.3 Mit Blick auf islamophobe Stimmen werfen die Unterzeichner dem IS

vor: „Nun habt ihr jedem eine Waffe gegeben, der die Lüge verbreitet, der Islam
sei eine Religion der Härte und Barbarei."4

Der folgende Beitrag soll dazu beitragen, die Diskussion über den „Islamischen

Staat" auf eine verlässliche Quellenbasis zu stellen, indem er die
Hauptpunkte zweier die Behandlung von Nichtmuslimen betreffender Dokumente aus
dem Jahr 2014 kommentiert und jeweils eine deutsche Übersetzung anfügt.

2 al-'Arabiyya 2014.

3 Risäla 2014. Der Text liegt in mehreren Sprachen vor, wobei die englische und die arabische
Version von den Initiatoren zu stammen scheinen; für diesen Beitrag wird die arabische Version
des Textes zugrundegelegt.
4 „Wa-l-än a'taytum silähan li-kull man yataqawwalu 'alä l-Isläm bi-annahu din gilza wa-wahsiyya"
(Risäla 2014; 20).
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Abbildung 1: Der Schutzvertrag von Raqqa.
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Abbildung 1: (continued)

http://www.tajdeed.org.uk/ar/posts/list/9520.page (letzter Zugriff 9.1. 2015).
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Abbildung 2: Die Verlautbarung von Mosul.

Auf Twitter verbreitetes Foto, abgebildet u. a. in Carlson 2014 (letzter Zugriff 9. 1. 2015).
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Anschließend folgen die beiden arabischen Texte mit Parallelstellen in vermuteten

Vorlagen und schließlich Abbildungen der Dokumente (Abb. 1-2 auf S. 22-24).

2 Das Dokument von Raqqa

Die Veröffentlichung des eigentlichen Schutzvertrages ('aqd dimma) von Raqqa

begleitete eine einleitende Erklärung, in der die Sprecher des „Islamischen Staates"

angeben, dass sich Vertreter der in der Provinz Raqqa lebenden Christen an die

Führung des IS gewandt hätten, nachdem dieser die Inkraftsetzung der „islamischen

san'a" verkündet hatte.5 Was diese Ankündigung konkret heisst, ist damit
natürlich nicht geklärt, fest steht jedoch, dass der IS beansprucht, die Kontrolle
über die Provinz und staatliche Autorität zu besitzen. Dem Dokument zufolge
wählten die Vertreter der Christen von Raqqa unter den drei angegebenen Optionen

(Annahme des Islams, Schutzbefohlenenstatus oder Tod) und unterzeichneten
den Schutzvertrag.6 Selbstverständlich thematisiert das Dokument nicht, inwieweit
der IS in der Lage ist, die zugesagte Sicherheit tatsächlich zu gewährleisten.

Die Einleitung soll den Schutzvertrag durch Zitate aus Koran und had.it

religiös legitimieren. Die voranstehende Gotteslobformel (hamdala) preist für
den allgemeinen Leser Gott, der dem Islam den Sieg verleiht, und verweist
den informierten Leser auf Saladins Eroberung Jerusalems.7 Der Koranvers 29

aus Sure IX (at-Tawba) enthält die Begründung für die Erhebung der Kopfsteuer
(gizya) von Christen und Juden sowie die Anweisung, sie bis zur Steuerzahlung
zu bekämpfen, wenn sie sich nicht an die wahre Religion halten. Die Offenbarung

der Sure at-Tawba wird meist in den Kontext der Einnahme Mekkas durch
den Propheten 631 n. Chr. und die Aufkündigung bestehender Verträge mit
Nichtmuslimen gestellt. Dabei ist allerdings die Abgrenzung der zu

5 Die Unterzeichner des Offenen Briefes ziehen die Rechtmässigkeit der „Schutzgewährung" u. a.

deshalb in Zweifel, da die Betroffenen bereits seit rund 1400 Jahren Schutzbefohlenenstatus unter
alten Verträgen ('uhüd qadima) genössen und nicht gegen den Islam kämpften, die alten Verträge
also weiterhin gültig seien (Risäla 2014: 16).

6 Der Umstand, dass die Namen der Unterzeichner angeblich auf deren Bitten verwischt wurden,
lässt zwar Zweifel an dieser Darstellung aufkommen, könnte aber eine Vorsichtsmassnahme aus
Furcht vor negativen Folgen für den Fall sein, dass der IS Raqqa wieder aufgeben muss. Da es

sich ohnehin nicht um einen aus freien Stücken zustandegekommenen Vertrag handelt, sind die

Unterschriften aber letztlich nicht relevant.

7 In der Darstellung des Geschichtsschreibers Abü Säma (1202-1266) eröffnete nach Saladins

Rückeroberung von Jerusalem Muhyi ad-DIn b. ZakI ad-Din mit den im Dokument zitierten
Worten die erste Predigt in der erneut muslimischen Aqsä-Moschee (Abü Säma 1998: 349). Der

hier verherrlichte Ruhm Saladins hallt auf zahlreichen Websites nach, welche die Predigt als

Ansporn für eine erneute Eroberung Jerusalems verbreiten.
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bekämpfenden Gruppe (alle oder nur gewisse Christen und Juden) umstritten,
ebenso wie die Deutung des Ausdrucks „aus der Hand" ('an yadiri).8 An dieser
Stelle kommen Auslegungsvarianten natürlich nicht vor, sondern der Vers wird
als Teil der klaren und unzweideutigen Offenbarung (muhkam at-tanzll) des

Korans angekündigt und damit eine eindeutige Anweisung suggeriert.9

Daran schliesst ein Zitat über den von Gott verliehenen Sieg aus der

Prophetenüberlieferung an,10 das in eine Paraphrase des Glaubensbekenntnisses eingebettet

ist und von einer Anspielung auf die den Ungläubigen verhasste

Gottergebenheit in der Sure al-Gäfir abgeschlossen wird.11 Gott habe die Suren

Barä'a at-Tawba), al-Ahzäb und al-Qitäl Muhammad)12 herabgesandt, in
denen jeweüs auf verschiedene Weise von Ungläubigen bzw. Gegnern des Propheten

die Rede ist.

Die drei aufeinanderfolgenden Variationen der Bekenntnisformel beginnen
jeweils mit „wir bezeugen" (nashadu), wobei die dritte den Wortlaut von Vers 171

der Sure IV (an-Nisä') anklingen lässt, bevor der zweite Koranvers daraus

(IV 172) zitiert wird. Beide Verse richten sich gegen die Dreifaltigkeitslehre.13

Die predigthafte Schlussformel lobt und dankt wiederum Gott. Der folgende
Vertrag wird nicht explizit durch die bis hierher aufgelisteten Zitate aus Koran
und hadlt begründet, sondern lediglich durch ihre Einstreuung ein assoziatives

Umfeld geschaffen, dessen Funktion darin besteht, gewissermassen eine Kulisse

von Authentizität aufzubauen.

Nach der Überleitungsfloskel (wa-ba'd) folgt die eigentliche Einleitung des

„Schutzvertrages", deren Formulierung von entsprechenden Dokumenten aus
der Zeit der ersten islamischen Eroberungen (futüh) übernommen wurde. Einige
charakteristische Formulierungen finden sich fast identisch in dem etwa von
Tabarl überlieferten Schutzvertrag, den der zweite Kalif 'Umar b. al-Hattäb
(st. 23/644) mit den Einwohnern von Jerusalem geschlossen haben soll.14 Ohne

'Umar explizit zu nennen, wird damit der Anführer des „Islamischen Staates" für

8 Paret 1971: 199-200 sowie Rubin 1993: 133-144. Sure IX 1-37 thematisiert auch in anderer

Hinsicht die Polytheisten (muSrikün) sowie Christen und Juden.

9 Der Ausdruck muhkam at-tanzü bezeichnet den Koran, der Terminus muhkam allein
eindeutige im Gegensatz zu mehrdeutigen Koranversen (mutaSäbihät). Vgl. Koran III 7; zu Ein- und

Mehrdeutigkeit s. Kinberg 2001.

10 Muslim (1955-1956): 2089, Nr. 2724 (hier allerdings galaba stau hazama). Diese Tradition wird
in dschihadistischen Schriften zitiert (s. bspw. das „Handbuch für al-Qä'ida" von Nägi o. J.: 101).

11 „Betet nun zu Gott, indem ihr euch in eurem Glauben ganz auf ihn einstellt, auch wenn es

den Ungläubigen zuwider ist!" (Koran XL 14).

12 Sure IX, XXXIII und XLI.
13 Vgl. dazu bspw. Khoury 1994: 217-279.

14 at-Tabari 1964: 2405-2406.
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mit diesem historischen Vorbild vertraute Leser in die Nachfolge dieser
bedeutenden frühislamischen Persönlichkeit gestellt und in Bezug zu diesem
idealisierten Zeitalter gesetzt.

Im Dokument des IS ersetzen also der Milizführer Abü Bakr al-Bagdäd!15 den

Kalifen 'Umar und „die Christen von Raqqa" die Einwohner Jerusalems (hädä mä

a'tähu 'Abdullah Abü Bakr al-Bagdädi amlr al-mu'minin nasärä r-Raqqa min

al-amän).16 Damit gewährt nun Bagdad! eine Schutzgarantie (amän) für Leben,

Besitz und Kirchen, sichert zu, dass diese nicht zerstört oder anders geschädigt
und die Christen nicht ihrer Religion abspenstig gemacht würden. Nicht erwähnt

werden die Schutzgarantie für Kranke17 und die Zusicherung, dass Kirchen nicht
zweckentfremdet würden,18 und in der Tat wandelte die IS-Besatzung in Raqqa die

ehemalige armenische Kirche der Märtyrer in ein „Missionsbüro" (mäktab da'wä)

um. Ebenfalls unerwähnt bleibt die Nichtantastung „ihres Kreuzes" (wa-lä min

salibihim), was im Falle der Märtyrerkirche auf das äusserlich am Gebäude sichtbare

Symbol bezogen werden könnte, welches der IS durch seine Flagge ersetzte.19

Als Vorlage für den Hauptteil mit den einzelnen Vertragsbedingungen (surüt)

diente offenbar eine Fassung der ebenfalls 'Umar b. al-Hattäb zugeschriebenen

Bedingungen für einen solchen Schutzvertrag (as-surüt al-'umariyya). Von diesem

Text sind mehrere Fassungen in verschiedenen literarischen Genres überliefert.20

Da die Führung des „Islamischen Staates" offensichtlich Anpassungen
vorgenommen hat, lässt sich die genaue Vorlage nicht bestimmen, jedoch kommen
dafür bevorzugt solche Fassungen in Frage, die in verbreitete Rechtshandbücher
oder Geschichtsdarstellungen eingeflossen sind.

Übereinstimmungen sind insbesondere mit den Versionen im Fürstenspiegel
des Andalusiers at-TurtüsI aus dem 12. christlichen Jahrhundert21 und im Werk zu
den Bestimmungen über die Schutzbefohlenen festzustellen, das der

15 Eigentlich Ibrahim 'Awwäd al-Badrl. Seine Vorgänger im Amt des amir al-mu'minin trugen
ähnlich aufgebaute noms de guerre und beanspruchten ebenfalls eine Abstammung vom
Propheten (Günther 2014: 207).

16 Vgl. Tabari 1964: 2405: „Hädä mä a'tähu 'abd Alläh 'Umar amir al-mu'minin ahl Ayliyä' min
al-amän a'tähum amänan" (Ayliya'/Iliya' Aelia Capitolina, Name der auf den Trümmern
Jerusalems errichteten römischen Kolonie).
17 Bei der Formulierung „Kranke und Gesunde" ([li-]saqimihä wa-bari'ihä) mag es sich um eine
rhetorische Bekräftigung des umfassenden Schutzes handeln, jedoch scheint man die ausdrückliche

Erwähnung von Kranken als überflüssig betrachtet zu haben.

18 Bei Tabari wörtlich „ihre Kirchen sollen nicht [von Muslimen] bewohnt werden" (lä tuskana

kanä'isuhum).
19 'Isäm 2013. Das Suffix von salibihim bezog sich beim 'Umar zugeschriebenen Vertrag
vielleicht auf das Wahre Kreuz in Jerusalem.

20 Cohen 1999: 100-157, bes. 103-104.
21 Turtüä 1990: 401-402.



DE GRUYTER Der Schutzvertrag von Raqqa und die Verlautbarung von Mosul — 81

einflussreiche hanbalitische Gelehrte Ihn Qayyim al-Gawziyya (691—751/1292—

1350) verfasste.22 Diese von Albrecht Noth als die bessere angesehene Version

scheint allerdings grössere Abweichungen vom IS-Dokument aufzuweisen als die

von Turtüsl. Zwar können die surüt 'umariyya ebensowenig wie der Jerusalemer

Schutzvertrag unmittelbar auf den Kalifen 'Umar zurückgeführt werden, doch sind

nach Noth grosse Teile des Inhalts tatsächlich in der Zeit der ersten islamischen

Eroberungen zu verorten.23 Beide "Umar zugeschriebenen Dokumente haben die

Form bilateraler Verträge,24 die den als einheitliche Gruppe auftretenden Christen

Sicherheit für Leben und Besitz sowie eine gewisse Religionsfreiheit als

Gegenleistung für die Einhaltung der aufgelisteten Bedingungen garantieren.25 Wie die

meisten auf die Frühzeit des Islams zurückzuführenden Dokumente enthalten
beide keine direkten Zitate aus Koran und hadit.

Die zwölf aufgelisteten Vertragsbedingungen (surüt) stimmen in vielen Punkten

mit den beiden vermutlichen Vorlagen überein. Dies betrifft das Unterord-

nungsverhältnis gegenüber Muslimen (Schutz des Übertritts zum Islam, Ehrung
der Muslime), praktische, aus der unsicheren Situation begründete Vorgaben wie
das Verbot des Waffenbesitzes oder der Unterstützung von Spionen und
insbesondere die rituelle Separation der Christen und ihre Entfernung aus dem mit
Muslimen geteilten öffentlichen Raum (Verbot von Bau und Renovation der

Sakralbauten, Einschränkungen im Handel mit Wein und Schweinen, Ausführung
religiöser Handlungen leise und innerhalb der Kirchenmauern, Verbot der

Zurschaustellung christlicher Symbole oder Texte, Beibehaltung getrennter Friedhöfe,
Verbot des Trinkens auf öffentlichen Plätzen).

Vorgaben wie das Verbot des eher hypothetischen Schweineverkaufs an
Muslime, die Beibehaltung vermutlich ohnehin nicht in Frage gestellter getrennter

Friedhöfe oder des auch in anderen Gesellschaften nicht immer gern gesehenen

Trinkens auf öffentlichen Plätzen (amäkin 'ämma) erwecken den Eindruck,
es gehe dem IS um die Regelung von öffentlicher Ordnung. Es geht ihm aber

offensichtlich darum, eine nach seinen Vorgaben islamisch aussehende

22 Ibn Qayyim al-öawziyya 1997: 1159-1161.

23 Noth vertritt die These, dass die Bestimmungen, welche in späteren Jahrhunderten zur
Markierung und - modem gesprochen - Diskriminierung von Nichtmuslimen eingesetzt wurden, in
der Frühzeit des Islams vor allem der Separierung und dem Schutze der quantitativ noch marginalen

muslimischen Bevölkerung vor einer Vereinnahmung durch die überwältigende christliche
Mehrheit in Regionen wie Syrien, Ägypten oder Irak gedient hätten (Noth 1987: 290-315).

24 Dies kommt u.a. darin zum Ausdruck, dass die christliche Vertragspartei dabei in der 1.

Person ihre Selbstverpflichtung erklärt, während in beiden erlasshaften Texten des IS von den

vorgeblichen Vertragspartnern nur in der 3. Person die Rede ist.

25 Noth 1987: 291-293.
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Ordnung herzustellen, indem er die christliche Präsenz aus dem Gesichtsfeld der

Muslime entfernt und symbolische Grenzen zieht.
Viele in den 'Umar zugeschriebenen Texten genannte Einschränkungen für

Christen kommen im Schutzvertrag von 2014 gar nicht vor, vielleicht weil sie den

Autoren des IS zu fremd erschienen. Es handelt sich nämlich um Vorschriften zu

Kleidung, Haartracht, Reitstil, Siegelführung, Namensformen oder Beschränkungen
im Freikauf von Sklaven, welche die Zeitgebundenheit der 'Umar'schen Verträge

nur allzu deutlich machen. Sie erinnern den westlichen Leser an ähnliche Vorgaben
für religiöse Minderheiten etwa im lateinischen Mittelalter, haben aber - abgesehen

von zu erwartenden Schwierigkeiten bei der Umsetzung - für den IS weder einen

praktischen Wert noch einen symbolischen, weil solche Symbole heute nicht mehr

verstanden würden. Manche praktisch orientierten Bedingungen haben für den IS

ebenfalls keinen Wert mehr, etwa die Pflicht zur Beherbergung von Muslimen oder

ein Missionsverbot, da sie unter den obwaltenden Bedingungen irrelevant sind.

Dagegen fanden einige dem 21. Jahrhundert zuzuordnende Motive
Aufnahme. So kommen wenig überraschend technologische Anpassungen vor,
etwa wenn der Gebrauch von Lautsprechern im Gottesdienst untersagt wird.
Wo in den 'Umar'schen Bedingungen davon die Rede ist, dass die Christen
keinen Betrug (giäs) an den Muslimen verbergen dürften, heisst es 2014:

„Wenn sie von einer Verschwörung (ta'ämur) gegen die Muslime wissen, sind
sie verpflichtet, dies zu melden", was zwar ebenfalls von praktischer Bedeutung
für den IS sein mag, aber zugleich das heute weit verbreitete Verschwörungsthema

aufgreift.26

Von praktischer Bedeutung für das mafiose Wirtschaften des IS27 und für die
Erzielung von Einnahmen könnten auf den ersten Blick die Erhebung der
Kopfsteuer (gizya)28 und von Importzöllen sein. Die gizya dürfte jedoch kaum eine
Rolle spielen, da - selbst wenn eine grössere Anzahl von Christen noch in der

26 Über Verschwörungstheorien im Nahen Osten s. Reinkowski 2011: 93-104.
27 Zur sozioökonomischen Basis s. Schulze 2014b.

28 Die kanonisch nicht fixierte Höhe der gizya legt der Schutzvertrag auf jährlich vier Golddenare

für das reiche Drittel, zwei für das mittlere und einen für das arme Drittel der Steuerpflichtigen
fest. Der Goldgehalt eines Denars, wie er zu einem nicht benannten Zeitpunkt „bei Geschäften

gebräuchlich war" (käna yustahdamu fi l-mu'ämalät) habe ein mitqäl betragen, d. h. 4.25 Gramm,

was z. Zt. etwa 672 US-Dollar für das reiche Drittel, 336 für das mittlere und 168 für das arme
Drittel entspricht. Zum auf den römisch-byzantinischen Solidus zurückgehenden mitqäl als

Münzgewicht s. Hinz 1955: 1-2; demzufolge das Gewicht des „klassischen" Golddenars 4.233 Gramm

betrug, während es im Magrib etwas höher lag (4.722 g). Die Unterzeichner des offenen Briefes
verweisen darauf, dass der Kalif 'Umar b. al-Hattäb die Abgabe als vom muslimischen Fiskus

(bayt al-mäl) verwaltete Almosen (sadaqa) zugunsten bedürftiger Christen und damit als Gegenstück

zur - höher veranschlagten - muslimischen Almosensteuer (zakät) vorgesehen habe (Risäla
2014: 16).
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Provinz verblieben sein sollte - der ökonomische Notstand und die chaotischen

Bedingungen mit Raub und Plünderungen diese Abgabe zu einer Farce werden
Hessen. Dagegen könnten Importzölle dazu dienen, die Kontrolle des IS über
den „Aussenhandel" zu stärken, doch auch in diesem Bereich wird lediglich ein
Eindruck staatlicher Normalität erweckt, der mit den wirklichen Möglichkeiten
von Personen abseits der IS-Struktur wenig zu tun haben dürfte. Weder Zölle
noch die immerhin koranisch verankerte gizya sind übrigens Teil der „Bedingungen

'Umars", während den IS-Führern die Einnahmenseite offenbar essenziell

erschien, so dass sie diese Punkte eigens in die Bedingungen einfügten.
Der vorgebliche Vertragscharakter der aufgelisteten Bedingungen wird

durch die zwölfte relativiert, die den Christen vorschreibt, sich „an die vom
Islamischen Staat aufgestellten Bestimmungen, etwa zur sittlichen Kleidung
oder zum Handel und ähnlichem" zu halten. Da offen bleibt, was konkret mit
„Bestimmungen" (dawäbit) bzw. „und ähnlichem" (wa-gayr dälik) gemeint sein

könnte, wird damit lediglich die grundsätzliche Unterwerfung unter die
Herrschaft des IS festgeschrieben.

Der auf die zwölf Bedingungen folgende Schluss stimmt mit den verglichenen
Fassungen des Vertrags von 'Umar nicht überein, sondern greift Formulierungen
auf, die in anderen frühen Vertragstexten zu finden sind. Sie kommen auch in
einem Brief des Propheten Muhammad an die Christen von Nagrän und in einem

Vertrag vor, den er im Jahre 10 der Higra (632 n. Chr.) mit diesen abgeschlossen
haben soll29 und der unter anderem in der auffälligen Formulierung „keiner ihrer
Bischöfe und keiner ihrer Mönche wird geändert" übereinstimmt.30 Muhammads

Vertrag mit den Christen von Nagrän legt lediglich einen Tribut und gewisse

Unterstützungspflichten fest, enthält aber keine weiteren einschränkenden

Bestimmungen, wie sie in den zwölf Bedingungen des IS-Schutzvertrages erscheinen,

was erklärt, warum dieser Text nur marginal herangezogen wurde.31

Das IS-Dokument für Raqqa kombiniert vier Hauptelemente, nämlich
eine Auswahl von Koranversen und Prophetenüberlieferungen, die
Sicherheitszusicherung und deren Bedingungen. Diese basieren selektiv auf den „Bedingungen"

(surüt) und dem „Vertrag" i'aqd), welche 'Umar b. al-Hattäb zugeschrieben

werden, sowie zu geringeren Teüen auf dem Friedensabkommen und der
Korrespondenz des Propheten mit Nagrän. Da weder 'Umar noch der Prophet

29 Ibn Sa'd o. J.: 266 u. 288. Nagrän liegt im heutigen Saudi-Arabien an der Grenze zum Jemen.

30 „Lä yugayyarü usqufmin asäqifatihi wa-lä rähib min ruhbäniyatihi" (vgl. Ibn Sa'd o. J.: 266 u.
288). Hauptadressaten des Briefes waren die Bischöfe der Banü Härit und in Nagrän, denen das

Schreiben die Aufrechterhaltung des Status quo zusicherte.

31 Wie auch bei den anderen Quellen mag es sich um indirekte Zitate handeln, deren

Vermittlung nicht feststellbar ist.
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ausdrücklich als Urheber genannt werden, scheint keine explizite Bezugnahme auf
diese Überlieferung oder damit zusammenhängende diskursive Traditionen der

Deutung oder Rechtsgelehrsamkeit beabsichtigt zu sein. Stattdessen wählte man

passend erscheinende Elemente quasi in Selbstbedienung aus und stellte einen

Bezug zum Koran und zur Prophetenüberlieferung her, mit denen diese Vertragstexte

ursprünglich nicht direkt verbunden waren.32

Während die Kämpfe in Raqqa bis zum Sommer 2014 anhielten, erweckt der

Vertragstext den Eindruck stabiler staatlicher Herrschaft, was durchaus das Ziel

seiner Urheber gewesen sein mag, die Raqqa in den folgenden Monaten zu
ihrem Hauptquartier ausbauten. Die grosse Mehrheit der in Raqqa lebenden
Christen war aber offenbar bereits vor Anfang 2014 aus der Stadt geflohen, so

dass sich das Dokument allenfalls an die wenigen Zurückgebliebenen richten
kann.33 Der Zweck dieser Veröffentlichung dürfte demnach nicht primär die

Herstellung einer bestimmten öffentlichen Ordnung sein, für die das Verhalten
der wenigen zurückgebliebenen Christen angesichts der nach wie vor instabilen
Gesamtlage nur von untergeordneter Bedeutung ist. Vielmehr streicht das Dokument

den vordergründig islamischen Charakter der zu errichtenden Herrschaft
heraus.

Die klare Unterordnung und Diskriminierung der Nichtmuslime eignet sich zu
diesem Zweck besonders, weil die bis Mitte des 19. Jahrhunderts nominell gültigen
diskriminatorischen Vorgaben unter den säkularen und nationalistischen Diktaturen

Syriens und des Iraks nicht praktiziert wurden. Damit macht sich der
„Islamische Staat" zur Antithese dieser als ungläubig etikettierten Regimes und
westlicher Mächte wie den USA, als deren Handlanger er die einheimischen
Christen diffamiert. Die Verweisung von Christen auf eine untergeordnete Stellung
könnte sunnitischen Muslimen Genugtuung verschaffen, die sich unter der Baath-

Regierung benachteiligt sahen - umso mehr, wenn dies als Anzeichen „islamischer"

Herrschaft dargestellt wird. Wenn das Ziel des IS nämlich tatsächlich die

Errichtung eines Staates ist, erscheint es zweckmässig, über eine reine
„AntiHaltung" hinaus den Anschein islamischer Rechtmässigkeit und eines direkten
Anschlusses an das imaginierte Goldene Zeitalter zu erwecken.

32 Das Herausreissen und Vermischen einzelner Textstücke ohne Berücksichtigung des

Zusammenhangs, der Offenbarungsgründe usw. widerspricht den Grundsätzen exegetischer Methodik,
wie die 126 Gelehrten unter den Stichworten al-u$ül wa-t-tafsir und al-istishäl kritisieren (Risäla
2014: 2-4).
33 Von rund 300'000 Einwohnern sollen vor Ausbruch des syrischen Bürgerkrieges etwa 1%

Christen gewesen sein. Diese sollen 2013 bis auf wenige Personen geflüchtet sein, vielfach in die

von der Asad-Regierung kontrollierte Küstenregion (Vgl. al-Hakkar 2013).
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Übersetzung: Der erste Schutzvertrag (caqd

dimma) in Syrien zwischen dem Islamischen
Staat und den Christen der Provinz Raqqa

Im Namen Gottes, des barmherzigen Erbarmers.

Zur Sache: Eine Anzahl von Christen der Provinz Raqqa wandte sich an die

Führung des Islamischen Staates, nachdem dieser die Inkraftsetzung des Islamischen

Rechts in dieser Provinz bekanntgegeben hatte, über die Gott seinen

Dienern, die seine Einheit bekennen, vollständige Macht verliehen hat - Gelobt

sei Gott. Den Christen wurden drei Wahlmöglichkeiten angeboten:
1. Übertritt zum Islam in Absehung von ihrer Schuld an der vorherigen

Götzendienerei.
2. Wenn sie ihre Religion behalten wollen, entrichten sie die Kopfsteuer {gizya)

und unterwerfen sich dem in der Provinz geltenden Islamischen Recht.

3. Wenn sie sich dem verweigern, sind sie Kriegsgegner, und zwischen ihnen
und dem Islamischen Staat gibt es nur das Schwert.

Die Vertreter der Christen baten darum, sich vor der Wahl mit den von ihnen
Vertretenen zu beratschlagen. Dann wurde am 20. Rabi' II 1435 (21. Februar

2014) ein erweitertes Treffen zwischen beiden Seiten abgehalten, an dem ein

Vertreter der Führung des Islamischen Staates im Irak und in Syrien sowie von
Seiten der Christen fast zwanzig Vertreter der Christen in der Provinz Raqqa
teilnahmen. Sie entschieden sich dafür, dem Islamischen Staat die gizya zu

zahlen, nachdem ihnen die sich aus dem Schutzvertrag ergebenden detaillierten
Bestimmungen vorgelegt worden waren, und sie stimmten diesen zu. Dies ist

eine Kopie des Schutzvertrages zwischen den Christen von Raqqa und dem

Islamischen Staat im Irak und in Syrien.

Bemerkung: Die Namen der den Vertrag Unterzeichnenden wurden auf Bitten
der Vertragspartner und mit Zustimmung des Vertreters des Islamischen Staates

ausgewischt.
Gott ist [unvergleichlich] gross.
„Doch die Macht kommt (allein) Gott und seinem Gesandten und den

Gläubigen zu. Aber die Heuchler wissen nicht Bescheid."34

[Emblem:] Es gibt keinen Gott ausser Gott. Muhammad ist sein Prophet.
Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes.

34 Koran LXIII8 (al-Munäfiqün). Für alle Koranstellen wurde Rudi Parets Übersetzung übernommen.
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Text des Schutzvertrages ('ahd amäri), den der Islamische Staat den Christen

von Raqqa im Gegenzug für die Einhaltung der ihnen auferlegten Vorschriften
des Schutzstatuts gegeben hat.

Lob sei Gott, der dem Islam Stärke verleiht und die Vielgötterei mit seiner

Macht niederwirft und in der klaren35 Offenbarung [dem Koran] sagt: „Kämpft
gegen diejenigen, die nicht an Gott und den jüngsten Tag glauben und nicht
verbieten (oder: für verboten erklären), was Gott und sein Gesandter verboten

haben, und nicht der wahren Religion angehören - von denen, die die Schrift
erhalten haben - (kämpft gegen sie), bis sie kleinlaut aus der Hand Tribut
entrichten!"36

Wir bezeugen, dass es keinen Gott ausser Gott allein gibt. Er hält sein

Versprechen, verleiht seinem Diener den Sieg, macht sein Heer stark und wirft
die [feindlichen] Gruppen37 allein nieder. Es gibt keinen Gott ausser Gott, ausser
dem wir keinen anbeten, indem wir uns im Glauben ganz auf ihn einstellen,
auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist.38

Wir bezeugen, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist, Gott segne
ihn und schenke ihm Heil, der lachend in die Schlacht zieht und den sein Herr

vor der [letzten] Stunde mit dem Schwerte sandte, auf dass Gott allein gedient
werde.39 Er sandte ihm [die Suren] al-Barä'a, al-Ahzäb und al-Qitäl herab.

Wir bezeugen, dass Jesus, der Sohn der Maria, Gottes Knecht, Gesandter und
Wort ist, das er in Maria legte, und Geist von ihm. Der Erhabene sagte: „Christus
wird es nicht verschmähen, ein (blosser) Diener Gottes zu sein, auch nicht die
(Gott) nahestehenden Engel. Und wenn einer es verschmäht, Gott (w. ihm) zu
dienen, und (zu) hochmütig (dazu) ist (hat das nichts zu bedeuten). Er wird sie

(d. h. die Menschen) (dereinst) alle zu sich versammeln." (an-Nisä' 172)

Lob sei Gott für die Stärkung des Islams und die Gnade der Ermächtigung.
Ihm sei bis zum Tag des Jüngsten Gerichts fortwährend gedankt.

Zur Sache: Dies ist, was 'Abdallah Abü Bakr al-Bagdädl, der Befehlshaber der

Gläubigen, den Christen von Raqqa als Sicherheitsgarantie gab: Er gab ihnen
eine Sicherheitsgarantie für sie selbst, ihren Besitz, ihre Kirchen und alle ihre

35 Zum Terminus muhkam s. Kinberg 2001.

36 Koran IX 29.

37 Das neutral erscheinende Wort Gruppen (ahzäb) bezeichnet im Koran i. d. R. die der
Botschaft des Propheten feindselig gegenüberstehenden Gruppen (Hawting 2004). Aufgrund
der koranischen Anklänge übernehme ich auch hier Parets Übersetzung „Gruppen" für den
Namen von Sure XXXIII (al-Ahzäb).
38 Angelehnt an Sure XL 14.

39 Vgl. zur (auch unter grammatikalischen Gesichtspunkten problematischen) Interpretation
der Sendung mit dem Schwerte (bu'ita bi-s-sayf) Risäla 2014: 1-2.
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Nachkommen in der Provinz Raqqa. Weder werden Kirchen zerstört oder etwas

an ihnen und von dem, was zu ihnen gehört, noch etwas aus ihrem Besitz

beeinträchtigt. Sie sollen ihrer Religion nicht abspenstig gemacht und niemandem

von ihnen soll Schaden zugefügt werden.
Er machte ihnen zur Bedingung:

1. Sie errichten in ihren Städten und deren Umgebung keine Klöster, Kirchen
oder Mönchsklausen und renovieren nichts davon, wenn es zerstört ist.40

2. Sie zeigen keine Kreuze und nichts von ihren Büchern an irgendeinem Ort

oder auf dem Markt, wo Muslime passieren. Sie gebrauchen keine
Lautsprecher bei der Verrichtung ihrer Gebete und anderen gottesdienstlichen
Handlungen.

3. Sie lassen Muslime nicht die Rezitation ihrer Bücher oder das Läuten ihrer
Glocken41 hören und schlagen diese innerhalb ihrer Kirchen.

4. Sie begehen keinerlei feindselige Handlungen gegen den Islamischen

Staat, etwa indem sie Spionen, im Islamischen Staat polizeilich Gesuchten

oder des Strassenraubes Überführten Zuflucht gewähren, seien es Christen

oder andere, oder indem sie ihnen helfen, sich zu verstecken, den Ort zu
wechseln oder ähnliches. Wenn sie von einer Verschwörung gegen die

Muslime wissen, sind sie verpflichtet, dies zu melden.

5. Sie verpflichten sich, nichts von ihren gottesdienstlichen Riten ausserhalb
der Kirchen zu zeigen.

6. Sie hindern keinen Christen daran, den Islam anzunehmen, wenn er dies

wünscht.
7. Sie ehren den Islam und die Muslime und verunglimpfen nichts, was zu

deren Religion gehört.
8. Die Christen sind verpflichtet, für jeden erwachsenen (bälig) Mann die

Kopfsteuer (gizya) zu entrichten. Sie beträgt vier Denare von Gold (mit
dem Denar ist hier der Golddenar gemeint, der bei Geschäften gebräuchlich

war, weil sein Goldanteil auf ein mitqäl reinen Goldes fixiert ist, was
4.25 Gramm Gold entspricht) für Reiche, die Hälfte davon für die
Mittelschicht und davon die Hälfte für die Armen unter ihnen, wobei sie nichts

von ihrer [materiellen] Lage vor uns verbergen dürfen. Sie dürfen sie [die

gizya] in zwei Raten pro Jahr bezahlen.

9. Der Besitz von Waffen ist ihnen nicht gestattet.

40 Die Graphik von lässt sowohl die Lesung zu, dass es von selbst „verfallen ist" (hariba),
als auch die, dass es absichtlich „zerstört worden ist" (huriba).

41 Mit nawäqis waren ursprünglich Klanghölzer gemeint (Fattal 1958: 38).
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10. Sie dürfen den Muslimen weder Schweine noch berauschende Getränke

verkaufen, auch nicht auf ihren Märkten. Sie dürfen sie [die berauschenden

Getränke] nicht offen trinken, d. h. an öffentlichen Orten.
11. Sie sollen ihre eigenen Friedhöfe haben, wie es Brauch ist.
12. Sie halten sich an die vom Islamischen Staat aufgestellten Bestimmungen,

etwa zur sittlichen Kleidung oder zum Handel und ähnlichem.

Wenn sie die ihnen gegebenen Bedingungen einhalten, haben sie die Nähe

Gottes und den Schutz Muhammads, des Gesandten Gottes, Gott segne ihn
und schenke ihm Heil, für sie selbst, ihre Grundstücke und ihren Besitz. Kein
Recht ihrer Rechte noch ihre Religion wird verändert, keiner ihrer Bischöfe und
keiner ihrer Mönche ausgetauscht. Sie bezahlen keine Zehntsteuer auf ihren
Besitz, es sei denn, sie importieren Handelswaren in den Islamischen Staat.

Wer behauptet, dass ihm ein Recht gegen einen Muslim oder anderen zukomme,
der untersteht der islamischen Gerichtsbarkeit, ohne dass jemand unterdrückt
oder Unterdrückung zugelassen wird. Kein Mann von ihnen wird für die Schuld
eines anderen bestraft.

Sie haben die Nähe Gottes und den Schutz Muhammads, des Gesandten

Gottes, Gott segne ihn und schenke ihm Heil, bis Gott mit seinem Befehl kommt,
solange sie sich an die Bedingungen dieser Urkunde halten.

Wenn sie gegen eine Bestimmung dieser Urkunde Verstössen, haben sie

keinen Schutz [mehr], und dem Islamischen Staat im Irak und in Syrien ist
erlaubt, mit ihnen zu tun, was mit Kriegsgegnern und hartnäckig Widerstand
Leistenden getan werden darf.

Für den Befehlshaber der Gläubigen: a§-Sayh...

Der Islamische Staat im Irak und in Syrien.
22. RabF II 1435 [21. Februar 2014]

Stempel: Kein Gott ausser Gott und Muhammad ist sein Prophet. Der Islamische
Staat im Irak und in Syrien, Allgemeine Kommission für das Rechtswesen.

3 Das Dokument von Mosul

Bei der Besetzung Mosuls Mitte Juli 2014 veröffentlichte die Führung des
„Islamischen Staates" eine Erklärung (hayön),42 die auf an den ersten Teil des

42 Die mir zugängliche Abbildung wurde über Twitter verbreitet; einzusehen z. B. unter
Carlson 2014.
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Schutzvertrages von Raqqa Bezug nimmt, aber keine einzelnen Bedingungen
benennt. Es kam nämlich nicht zu einem Vertragsabschluss, weil die Häupter
der Christen (ru'üs an-nasärä) sich offenbar nicht auf Verhandlungen mit dem IS

einlassen wollten. Daher oktroyierte dieser keinen Schutzvertrag, und die Erklärung

beschränkt sich darauf, den Christen der Stadt einseitig dieselben drei

Optionen zu geben, nämlich Übertritt zum Islam, Schutzvertrag oder Tod:

„ihnen bleibt dann nur das Schwert" (fa-laysa lahum illä s-sayf).
Die Gesprächsverweigerung legte die IS-Führung offensichtlich als kollektiven

Entscheid für die dritte Möglichkeit aus. Diese ergänzt die Erklärung jedoch
durch eine vierte, denn Abü Bakr al-Bagdädl43 habe den Christen gnädig die

Möglichkeit gewährt, das vom „Islamischen Staat" besetzte Territorium bis zum
21. Ramadan (19. Juli) um 12 Uhr zu verlassen, zwei Tage nach dem Datum der

Erklärung. Erst danach sei „zwischen ihnen und uns nur das Schwert" (laysa

baynanä wa-baynahum illä s-sayf). Für die Vertreibung der Christen aus Mosul

gibt die Erklärung keine religiös verbrämte Begründung, und in der Tat sind die
stattfindenden ethnisch-religiösen Säuberungen mit islamischen Normen, wie
sie im Schutzvertrag von Raqqa scheinbar zum Ausdruck kommen, nicht
vereinbar.44

Die zweite Möglichkeit, hier auf die Chiffre 'ahd ad-dimma verkürzt, gibt
anstelle ausführlicher Vertragsbedingungen zur Erläuterung lediglich an: „das
heisst Entrichtung der Kopfsteuer". Ob dies die einzige Bedingung wäre, wird
nicht ausgeführt, doch verweist der gänzliche Verzicht auf sonstige Bezüge zum
Islamischen Recht darauf, dass es dem IS in erster Linie um Einnahmen ging,
die unter den extrem gewaltsamen Umständen kaum in geordneten Verfahren
als vielmehr in Form von Raub oder Erpressung zu erzielen sind. Dem Ziel des

Beutemachens noch zweckdienlicher ist allerdings die gnädige Erlaubnis des

Abzugs unter Zurücklassung der Habe.

Das Mosuler Dokument bezieht sich teils in ähnlicher Weise wie das von
Raqqa auf willkürlich herausgeschnittene Fragmente der islamischen Tradition,
führt diesen Rahmen aber letztlich mit der Vertreibung der christlichen
Einwohner Mosuls ad absurdum. Die Lage des IS im Irak unterscheidet sich von der

in Syrien, etwa was seine Verbündeten, Gegner und Möglichkeiten angeht, so

dass er ethnische Säuberungen hier offenbar zur Zeit als machbar und
zielführend betrachtet.

43 Hier mit seinem „Thronnamen" Ibrahim bezeichnet.

44 Vgl. Risäla 2014: 11, 15-17.
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Übersetzung

Emblem: Kein Gott ausser Gott und Muhammad ist sein Prophet.
Im Namen Gottes, des barmherzigen Erbarmers. Der Islamische Staat, Justizrat.

Nummer [?]: 40

Datum: 19. Ramadan 1435/17. 7. 2014

Erklärung
Lob sei Gott, der dem Islam den Sieg verleiht und die Vielgötterei mit seiner

Macht niederwirft und die Tage in seiner Gerechtigkeit aufeinander folgen lässt;

Segen und Heil sei dem [Propheten Muhammad], durch dessen Schwert Gott das

Leuchtfeuer des Islams aufrichtet.
Gott der Erhabene sagt: „Und (damals) als eine Gemeinschaft von ihnen

sagte: .Warum ermahnt ihr (überhaupt) Leute, die Gott (nach eurer Behauptung
unweigerlich) zugrunde gehen lassen oder (doch) schwer bestrafen wird?' Sie

(d. h. diejenigen, die die Ermahnungen aussprachen) sagten: ,(Wir tun das) um

vor eurem Herrn (damit) entschuldigt zu sein (dass wir unseren Sendungsauftrag
erfüllt haben).' Und vielleicht würden sie (schliesslich doch noch) gottesfürchtig
sein" - [aus der Sure] al-A'räf 163 [= VII164].

Nachdem den Anführern der Christen und ihren Anhängern ein Termin zur
Erläuterung ihrer Situation unter dem Schutz des Islamischen Staates in der
Provinz Ninive mitgeteilt worden war, wiesen sie dies zurück und blieben dem

festgesetzten und ihnen vorab mitgeteilten Termin fern. Es war beschlossen

worden, ihnen drei [Optionen] vorzulegen:
1. [Übertritt zum] Islam
2. Schutzvertrag (d. h. Entrichtung der Kopfsteuer)
3. Wenn sie dies ablehnen, bleibt für sie nur das Schwert.

Der Befehlshaber der Gläubigen, Kalif Ibrahim,45 Gott stärke ihn, erlaubte ihnen
gnädig, das Territorium des Kalifats nur selbst [d.h. nur mit dem, was sie am
Leibe tragen] bis Samstag, den 21. Ramadan 1435, um 12 Uhr mittags zu
verlassen. Danach ist zwischen ihnen und uns nur das Schwert.

„Doch die Macht kommt (allein) Gott und seinem Gesandten und den
Gläubigen zu. Aber die Heuchler wissen nicht Bescheid." [LXIII 8]

Provinz Ninive

45 D. i. Abü Bakr al-Bagdädl.
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4 Vom 7. ins 21. Jahrhundert

Im Vergleich zu anderen terroristischen Organisationen oder Milizen betreibt
der „Islamische Staat" eine besonders professionelle Öffentlichkeitsarbeit46 im
virtuellen wie im physischen Raum, von Netzauftritten und Online-Veröffentlichungen

aller Art über Youtube, Facebook, die Twitter-App Fagr al-basä'ir oder das

professionell gestaltete englischsprachige47 Magazin Dabiq bis zum Auftritt Abu
Bakr al-Bagdädls als kalifaler Freitagsprediger in der Mosuler Nüri-Moschee.48

Damit kann zwar ein Legitimitätsdefizit nicht ausgeglichen, aber eine für dschi-

hadistische Begriffe positive Selbstdarstellung vermittelt werden, die Sympathisanten

anzusprechen oder Gegner einzuschüchtern vermag.
Die beiden hier dargestellten Dokumente richten sich primär an Anhänger

und vielleicht an potenzielle Sympathisanten in Syrien, Irak und einigen
Nachbarländern, indem sie die Errichtung einer wahrhaft islamischen Staatlichkeit

behaupten, ihren Hass gegen mit ungläubigen Regimes verbundene Nichtmus-
lime aufnehmen und diese auf einen niederen Status herabdrücken.49 Vor allem
der Schutzvertrag von Raqqa erfüllt eine propagandistische Funktion, was sich

darin widerspiegelt, dass er bis jetzt auf mit dem IS in Verbindung stehenden
Websites zu finden ist. Dagegen passt die als Ultimatum anzusehende Verlautbarung

von Mosul offenbar weniger in diese Strategie und wurde daher nur als

Fotografie minderer Qualität über Twitter verbreitet.
Literarisch überlieferte Dokumente aus der Frühzeit des Islams, deren

historischer Kontext von der fragilen Situation unmittelbar nach der muslimischen

Eroberung geprägt gewesen war, integrierten Rechtsgelehrte späterer Zeiten, wie

46 Über die multimediale Propagandatätigkeit von Mitarbeitern und Sympathisanten des

„Islamischen Staates" informieren Shane/Hubbard 2014 und Farwell 2014; s. auch Günther 2014:

239-244.

47 Ausserdem erscheinen Ausgaben in weiteren Sprachen wie Deutsch oder Russisch.

48 Für die Journalistin Inga Rogg war dieser Auftritt „mehr als ein Propagandacoup", nämlich

„der vorläufige Höhepunkt in einer Terroristen-Karriere" (Rogg 2014).

49 Dabei mag aus Sicht des IS die Vertreibung von Christen in der Tat als gnädig erscheinen,
da Alawiten oder Jesiden als Abtrünnige (murtaddün) oder Polytheisten (muSrikün) keine

Gnade zu erwarten hätten (vgl. dagegen Risäla 2014: 12-15, 17). Obwohl Abü Bakr al-Bagdädi
verschiedene nichtmuslimische Religionsgemeinschaften einschliesslich der Christen schon

2010 in einer Audiobotschaft als „Diener des Satans" ('ibäd as-saytän) bezeichnete, standen

diese allerdings ideologisch oder propagandistisch nicht im Vordergrund (Günther 2014: 225).
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Ibn Qayyim al-Gawziyya, in die Konstruktion eines minderheitenrechtlichen
Statuts. Der beträchtliche Umfang von Ibn Qayyims Werk zeigt jedoch bereits

an, dass der Status der Schutzbefohlenen (ahl ad-dimma) alles andere als

einfach und unstrittig zu bestimmen war. Und selbst die darin vertretenen
Positionen decken nur einen Teil der möglichen und in unterschiedlichen
Kontexten tatsächlich vertretenen Rechtsmeinungen ab.50

Die Dokumente des IS ignorieren historische und literarische Kontexte ebenso

wie Auslegungstraditionen und Diskussionen der Rechtsgelehrten zugunsten
eines vermeintlich unmittelbaren, tatsächlich aber ausschliesslich von den eigenen

Absichten bestimmten Zugriffs auf nach Bedarf komponierte Fragmente, die

aus Quellentexten herausgebrochen und willkürlich zu einer neuen ideologischen
Konstruktion zusammengefügt werden. Dieses Vorgehen erscheint dann konsequent,

wenn man über tausend Jahre kultureller Entwicklung ausblenden will,
von denen ein Grossteil als Verfall und Niedergang gegenüber der nun als ideal

imaginierten Gesellschaft zur Zeit des Propheten abgetan wird. In dieser
Beurteilung der Jahrhunderte zwischen einem Goldenen Zeitalter des Islams und dem

20.-21. Jahrhundert stimmen bekanntlich salafistische Geschichtsbilder in
auffälliger Weise mit „orientalistischen" überein.51

Die Abwege, auf welche die Muslime in der Zwischenzeit geraten seien,
lassen sich folglich durch die vordergründig direkte Orientierung am Original
umgehen, und mit diesem Anspruch auf islamische Authentizität verbindet
die postmoderne IS-Propaganda ihre Kriegsromantik. Tatsächlich hybridisiert
die Propaganda des IS Symbole und Mythen, die auf das 7. Jahrhundert zurückgehen

und Muslimen vielfach vertraut sind, auf groteske Weise mit Vorstellungswelten

und Handlungsweisen des 21. Jahrhunderts. Zu den dabei verwendeten
Versatzstücken gehören frühislamische Schlagworte und theatralische Komponenten

wie al-Bagdädls Auftritt in der Nüri-Moschee mit Anspielungen auf
Verhaltensweisen des ersten Kalifen Abü Bakr und des Propheten selbst,52 aber auch
die Aufzwingung vorgeblich authentischer Verhaltensnormen, wie sie im Schutzvertrag

von Raqqa vorgeschrieben und in der Verlautbarung von Mosul wieder ad

absurdum geführt werden.

50 Vgl. z. B. Fattal 1958.

51 Vgl. Rudolph 2014: 49.

52 Rosiny 2014.
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5 Arabische Texte

Dokument 1: Der Schutzvertrag von Raqqa vom 14. Februar 2014 im
Vergleich mit einigen möglichen Vorlagen

Der Text des Schutzvertrages wird vollständig wiedergegeben und ab der
Überleitungsfloskel (ba'diyya) den entsprechenden Stellen in den vermutlichen
Vorlagen in der rechten Spalte gegenübergestellt.

AjVj j 'J AxduiVI ^Ludi J -1AP Jji
^JÄJII jAÄjll <111

<ajj*x!I <lj^ll (jjl&l <|LajLuiVi <lj.ill SJLa) <äjl^

jli> Jäj (.laaJ) <11j <Ial£ jj^ÄjAll öjLi«J <111 (j£ix ^jll AjVjII oIä Aja^Lui^I

;jja! AjjLi IjjIjäj ji
.t^ljjulll jx Aj3 !Lax ScIjjIIJ ^jLuiVi (jjJ (JJÄ^II '(JjVl

.AjVjll <2ajLu»V1 <*JJ*xll 1 (jjAjJaÄJj AjjaJl (j_^*a^uä \jjcLä.1 {Ä j) I^üll
tL 'aj• V] A-jxjLuiVl <lj.lil jJJj *t! V.' 0^-9 ^_^i ^ u!

jjjJixH jjSjlal! (jjj £*1ja ^IxJä.1 ^AC- t jLu^Vl (Jjä ^JJIIAJ ^jx AjlsJJA ^jL-aill jÜaa 11
^L»a

jxj ^Lxllj (jljstll AxajLuiVl aIjÜI Sjl-aj (jC- (Jxax 6J1' 1435 (j«4 l)*4

AjjaJl ljjt3.ll ji ÖJJllä,l ^111 jlüj lAJjll AjVj ^ ^5jLk^ill jjIiAJ jAA jjjuxfr jA Ljjjä (_£jL^ill t_üL&.

lAsJ Sjjj^a elAj (Lg-ilc- IjÄflljS lAxill llC- ^Ic. AjjjÜaII Axlii^fllll -j'"'• ji l*j AIa^LuiV^ aIj^II

^Luillj (jlj*!! AixjluiVl AJjÜIJ Ajjjll iS^} * j~*'' Otw Axill

#t^lli (j-lfr Axo^LuiVl <ljlll (Jiaa <Ssljaj jJlfcLxxll (_ja '
t

<1L» < ^jic- (JJäSjaII «.LajaI (JjiaIs 'Aja^^La

| jjxlij V oSalikll aIJ-ajIJ ajaJt <llj| jjSi AJUIJ

(JAÄjll AÜI
^J-UJ

A_alll ^aIjÜII (JjI^a Ojll (jjL^^jl Aaa^LmVI aJj^II Allae-t (^^11 (JLaV^ -^c- (Jau

;(Jjjjjll ^£n^A ^ JJLÄII iöj^L ^IjjaII (JIAJ 6jA-ajj ^LA^I j*A AÜ AAÄJI

jjjll (j^ (3Ä11 (jjbjü Vj AIjjajj AIII ^3^* Ü>»>4
Y ^ AJV^ ;AJJJ11 Sjjjjj ^jjjC.LiJa ^Aj JJ jfc Ajj^ll Ijlaaj CJI^II

AÜ1 V] All V io^j l_>I y~\j iä±iC> jA-ajj (_3^*-a iö^j All! V) Alj V (ji ^ -'*'j

_ jjjälXll 6jS jlj jj^l! Aj jj i aljj V! ^JJU Vj
1 *flj < Ac-LaII jJJ Ajj Aj*j JLiall i^lja-iJall ^1-ujj AjIc. AÜi ^L -* <Jjjajj o^jc- IAaaa jl N j -'*j

.JLSlIj S^ljj Aule. (Jjjij AJII

i cAja (jl) AlalSj aJjj-ujj «UJI^jc. fU* jJ (ji -'*'j

Ix-La^. Ail) j.a-sji'iA jjSijlyj AjiUc- jfr t jij jjj^ull ASüjUJl Vj <ll I^j& ji^
172 ifrLuäli Sjjjj]

>(jj^llj (jlajaJl ^ajJ
1 ji v>ij J^JAII Alj t jj^AÜll A_<uüj (^jLuiVt öjc- (jlc. <11 Aa^ll
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Weiterer Text des Schutzvertrages
von Raqqa

jXtti jfb jjl 4Ü1 Jüc. £)UaC.I La i^A

ULoi ^UaC-i |(jLaVi (J»« ^A^i (_J_jLk-pü (jjxaj^ali

AJVJ a$JjljJ JjLaj ^-uüL£j ^Jlj-aij ^gniatSf

(ja Vj ii-g-i-a (J^aalu Vj $ mV <5 Vj c4£jll

(JJ*jßi VJ >•' O* J-» Vj tUJJÄ.

,^-u jL-äJ Vj
•^jlc. Jajüij

Vj ijp l^Jj^. LojS VJ ^.Vu.la ^ Ijj^j V (ji

tg-La UJjä. La IjJ2äJ Vj Ajlujjj-a Vj 4_lau£_

(ja ^ (ja liui VJ LuL-a !jjg-laj V J -V

dsijj£-a IjLoxluiJ Vj t^siju»! ji (jxaluboll (_jjla

.^gjbljC. JJLUI <^ll^£j ^JIJIL^ «.bl -ll£- '"'J-

djijx^lj - ß y^- ojVCi (JJALAAI! Ijjlauü V (ji -T

(J^b ^

^ '<j'j »j ^»^jjijäljj

W^VI ^Jjill elaj 4jjljJiC. (JLaC-i Ij-ajfiü V (jl -t
ji A^a^ut^l AJJ^Ü U)L^ (j^JjUowallj (jAiuiljaJl eijJ£

ji t^A jifr ja ji <jjL-aili ja <1)1 ja. dl±u ja
I jalc- b]j iuälb jjc- ji (Jaüll ji ^fiaall ^3 ^j^c-LuLa

i^lb je ^jjLa jjaLaall (^ic- jalj Jja.jj(

öjbxli jajsJa {JA *{£** J^-ia] IjajiJu ji -ö

as-Surüt al-'Vmariya [§],53 Aqd
'Umar [U],54 Sulh Nagrän [N]55

(JaI jiiajjall jAai jäC. aAJI Ajc. ^1-ir.t La lJA [U]
^Jljaij ^_luäjV LiLal ^AÜa&l jLaS/i J* *ijhi

V Aji l^lla JjLulJ l^LlJJj l^OJfljylJ ^gjLllx^J * j • "'^ '^J
Uj^a. {ja Vj (j^SÜu Vj Vj Ani i5 j£*oJ

JjAj^J VJ ffrÜj-ai (J* U* Vj 'jl s\ ^ja Vj
^a.i jL-aj Vj jjJb

565^ Vj IjJJ Wij^ Vj LüjI-LO ^ dj^u V 0i [§]
La Vj C-Jjä. La Vj (—IäIJ Ajuaj^a Vj

jl^j jl Ja! {jk (JjaLOAI! {JS

Ljjis (j-j Uf&j LuLiL-a 2 V jlj [§]
^aij^1^ Vj (jxaluLoil

Sjdaa. (ja ^ \ \tn\\ ^ Uiil ji-al ^äjJ Vj
58^lj^i Vj (JAAIuiaII (jj-la (ja (j^alxu«]!

59W La V) Li^bS ^ LL^UÜjj cjj^J Vj [§]

^Vj Lmjiinl"^ LlljLl-a Vj ^^LluijljS ^3 (_^jL> Vj
(JJAIuuoII Lu»c

(jln«Jil.l)iftili {JA C_]JjJaJ VJ

^a lülj*-al ^äjj Vj L_ljj_c.Ij Vj 1 njiUui ^jaj Vj [§]

jljiill j$-la-i Vj LiUj-a

53 Dem Vergleich liegt der Text in Turtüsl 1990: 401-402 zugrunde. Die Fassung von Ibn
Qayyim al-öawziyyas Ahkäm (IQG) wird nur für Abschnitte berücksichtigt, die auch im
IS-Dokument vorkommen und über orthographische Variation hinaus abweichen.

54 Tabari 1964: 2405-2406.
55 Ibn Sacd o. J: 288, 266.

56 IQÖ ^
57 IQÖ L.I.iüL£ (_>a

38 IQ (_y*l**all (Jjx« LIJS VJ ^

^jÄ_i Vij (JJAIMLOII oj^aaj Lajä ^ öftljill Vj SvU^ll (^ä Lulj*-ai ^3j Vj
59 IQÖ ^

" "* Jfl Vj ^Sj^ lajia Lj^a V) Li..uälju ujuoi Vij
60 IQÖ
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^VluiVi jLlic.1 j-® (j*® V jl ^LuiVI jgJ (Jjä^Jl liul^ j-® l-^l £laj V3 [§]
<4Ü Jljl jA Ii) 61 ^Jd

ja ^^jÄj ljh*'^LuoVl Ij3®j^ jl 13^3! ^" ja ^$-1 ^3^ jt*L.i*U jajj jlj [S]

t^gla jSj JS ^gJc. AjjaJl £ä-lj fjlli -A

Ua jU^L «ijj^ÄaH) uaAÜi ja AajjI Ia jI^L«j
4jSf Cl^LaUuall ^ ^JläJLujJ jl£ <-_ia11I 3*

La ji ^L-all i_ja111 ja VLiia jj! 3^3 tlulj
dlll s^jjüt (JA! ^jJC- (^-IA^ ^Ä. Yöt £ (Jjlbu

* ~g'<* £.ljÜill ^Ic* t a.^j t(Jl^i) ^L>..j">* <^le

Uja&lj jl illui fg-Jla. ja LlljajSj V jl
.AluJI ^ jjj*5.i ^ic

iiI3Hal ^-S Jjäj V Vj ^VLuJI ja Ljumu Vj t-jjiJillj -ilüü Vj [§]
Llua aAaäj

jl jjaiuiall £a jjaäJI jl 3jjjaJ! ££} ^33^^ V-> ^jjaiJl ^jjjVj [&]

^ [sie] L?J - Vj f$^3"' if*
^LaUll jSLa^l

^fljlxJI jfc la£ A„» r>l \II ^AjjUwq jjSj 1 ULijaJ ^AjjlaJ Vj [§]
Jaj)J->-^ ja Aaa^Layi aJj^II AjuJaJ LaJ IjajlL jl - ^ Y

>(^Ui 3:^3 c-ljojillj jl (jaJ^Lali Aaja^JlS

JajjJall ja ajlnf-l LaJ I3SJ ^A jli
Aale- All! ^L -* AÜI >'Ia*>- " A_ajj Alii 3)^^ j|^ "®',l AÜ1 l'^*>- " A-ajj <l]l 3)3^ [N]

3^J "'*'1 ^-uj' (®A^ALij j-aij ja^jJa3(3 ^g")Uj

ja i—fiäxtil Vj VJ JÄÄ, jx ja». Vj Ajjjl JA3 je. UAI3 Vj Aiiifciil je. (—ÜwjI bj^ä V [N]
Aj1jIjA3 ja i_jA I3 Vj lAjiaLuiti

ja 03! ?LÜI V^3^l ^3^1^ Vj ^^3^1 3J0C. IjäSAj Vj
AI lia. ^la j«j iAoa3Lu)Vl AjjAÜ ^3^

^3Lw>yi f^ '-** 'J.'* 3^ jJ-aluiA^I j<a J^l ^^le.

L_ülj ^g-l® (Jä,3 V3 i j^ajlfcia V3 j^alUsi 3J& ^1® Vj ,^) jfajlläua Vj jj.aH K jJC-pSjJ

.32*.! 3Ä.I (*lläj

All) ^L >- AÜl <Jj*u3 i^aa A-oöj Alii 3^j> ^gid ö3^1j AÜI (^jlj ^AjI ^gjll >A-S- ^ A-aJj AU! 3!jä. [~Jsf]

Ö3AL 4.111 ^jL ^Lüj Aalet

.AÜjjjII oÄA Jaj3*jj ja ^33 LaJ ijxjjll La

61 IQÖ: Jjiall Ij^ji liiL^i 3® ^®j Vlj
62 IQÖ: Vj jjjUäJL ^Ajjlaä Vlj
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<^3 ^13 <iLj^ll &3A Laa Lu^ ^A

La ~ß '* fLillj ^3 4J»A^LUJV! <l_$3ll (JÄ. 33j

S3JL»«A1Ij I <_Ja! QA (JÄJ

^bill (JJJ-AJ^AII JJUI <JC

^»LÜlj ij!j*li (^3 A^A^Lui^I <1^311

jb > iro ^n\ pij yy

^jlc- ÖLLAJ-ÖJ ^£1 öUia^)jjj LA«A LUJJJ 1 -» (JÄJ jjli
$3JLU1! (JÄ I

(_yi (JÄJ LA LLA <JÄ 33j U <A3 ^3 LLUISJI

63jlsui]iJ

Dokument 2: Verlautbarung des IS an die Christen von Mosul, 19. Juli
2014

^J^jll (J-AÄjl! <111
^ • •"

A.la^V1
1« '^L-aall (jl

jkUro/0L^Aj/n ^jjLill
w/v/x.^ £f

£3j (J^a (^-Ic- ^vLiillj e^L^allj 4<l3*J Vj-i ^LjSfl (JcIäj (ö^AJ t^l^ulll (JXaj ^LjüV! J*-a <11 3<aä1!

•3*J_J '* aJ "' ^^Lul^f! ^LLA <11!

f£jj jjylj Sj3jLa Ijll3 |3j3jj Ui3c \\9A j! ftgMg a <ll! Laj3 (jjJaju ^1 ^ ia 4Ja1 CjJIS 3lj" <j1Lij <111 {JjAi

(ilT) <-.lje.SM "oAf&j
<jVj ^3 <OlaJl <^J^ (J^3 (^®

^ **• (jlul 3CJ»AJ ^J^L-aiII ^^Li! 3AJ3

(_£3ä! -flJ*"- (jja^au (jl _j^1a11 ^a (J^J tLälui ^jl! ^IlaIIj 33^a1I 3C^<a1I ^3 (jC ijjfiiaLj l^L*ajcij
djüÜ

puvi -!
»A Ajj^J! 3J JAJ) <*311 3$c—V

I—ALaill V] ^-1 (_>yl3 ^11*3 !jJ^ (jl^ -V

<lj3 3j3aw (_>a
Ja£3 ^-lüäjU c-^LaJLs ^LaxuIL - <111 6^)ci - ^oaIjj! <SjlaJl (JOIajjaII jxa! f 3 J**" ^a 33j

1±uj ^jjjjI 3c^*11 13a i!J^Ja <j-)Llll <c-Luil! ^ t V^ ^jL-aaj X ^ ^3!j»a11 <'"•!! 3c.^«a1 o^Lxll

(^(JJ-aIäJ V (JJSSLuaH (j£lj (JJJ-A^aIIj <1j**i^1j ljxl\ <11

lSJV ajVJ

63 IQÖ J S3JLM1I (JÄV J*-J LA L<a till JÄ 33J LI <«J >L AJL (JLAS/I Lliäj LwiAji LlajJi LAC- ^ jl LjjC. (JÄJ ^JIJ
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